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Einführung in das Kirchengemeinderecht der 

Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN)

von Hendrik Munsonius

I. Kirchengemeinde nach staatlichen Recht

1. juristische Person

Eine Kirche ngem einde  ist Pers on im  Rech tssinn e. Das bedeutet, sie kann Träger von Rechten und

Pflichten sein, vor Gericht klagen und verklagt werden. Sie kann Eigentümerin sein, Verträge ab-

schließen, Mitarbeiter beschäftigen und sich auch im Übrigen auf vielfältige Weise am Rechtsverkehr

beteiligen.

W eil dieses rechtliche Personsein anders  als bei Menschen (den “na türlichen Personen”) auf rech tlichen

Konstruktionen beruht, spricht man von “juristischen Personen”. Der Staat, Vereine und GmbHs sind

weitere Beispiele für juristische Personen. Jede juristische Person braucht wenigstens ein Vertretungs-

organ, das Entscheidungen trifft und im Rechtsverkehr auftritt. Bei der Kirchengemeinde ist das der

Kirchenvorstand.

2. Körperschaft d es öffentlichen Re chts

Die  Kirchengemeinden der EKHN sind nach Art. 70 Kirchenordnung (KO) wie die Dekanate und die

Gesamtkirche Körperschaften des öffentlichen Rechts. Dieser besondere Status wird durch Art. 140

Grund gesetz  (GG) i.V.m. Art. 137 Abs. 5 der Weimarer  Reichsverfassung (WRV) garantiert. Der

Körperschaftsstatus ist eine abkürzende Bezeichnung für ein ganzes Bündel rechtlicher Besonderheiten.

Dazu  gehören das Recht auf Erhebung von Kirchensteuer, Dienstherrenfä higkeit, die B efugnis  zu

eigener Rech tssetzun g durch  Kirchen gesetze  oder Satzungen und eine Fülle von Einzelbestimmungen

in verschiedenen Verwaltungsgesetzen. Durch die Kirchenordnung und andere Kirchengesetze ist

geordnet, wie diese Gestaltungsmöglichkeiten in der EKHN wahrgenommen werden.

II. Kirchengemeinde nach kirchlichem Verfassungsrecht

Der (rechtliche) Begriff der Kirchengemeinde ist vom (theologischen) Be griff der Gemeinde zu un ter-

scheiden, aber au ch auf d iesen zu b eziehen. “Gem einde  ist die in  Chris tus berufene  Vers am mlu ng, in

der Gottes Wort lauter verkündigt wird und die Sakramente recht verwalte t werd en” (A rt. 1 Abs. 1KO; vgl.

CA VII). Die Kirc henge mein de soll eine  rechtlich ve rfestigte  Form  von G em einde  sein.  Sie zeichnet sich

dadurch aus, daß eine Mehrzahl von Kirchenmitgliedern zu einer Körperschaft zusammengefaßt wird.

Das Kriterium ist dabei in der Regel der Wohnsitz der Mitglieder innerhalb einer Parochie; es kann aber

auch andere Zuordnungen geben (An stalts - und  Pers ona lgem einde n). D ie Kirc hengem einde  soll

einerse its kirchliches Leben umfassend verwirklichen. Andererseits ist sie auf die Gemeinschaft der

Kirchengemeinde im Dekanat und darüber hinaus in der Landeskirche un d der weltweiten Gem einschaft

angewiesen und ausgerichtet. Dies zeigt sich beispielsweise in dem System der stufenweisen Wahl von
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Vertretern in die D eka nats synoden und von diesen in die Kirchensynode. Ein landeskirchliches In-

strum ent zur Ve rwirklichu ng diese r Gem einscha ft ist außerd em d ie Visitation. 

III. Gem einde zuge hörigk eit

1. Voraussetzungen

Der EKHN gehören grundsätzlich alle getauften evangelischen Christen an, die ihren Wohn sitz oder

gewöhnlichen Aufe ntha lt in ihre m G ebiet  habe n. Auch die  Zugehörigke it zu ein er Kir chengemeinde

richtet sich grundsätzlich nach dem W ohnsitz (§ 2  Abs. 1, 2 K GO) .  Kirchenmitgliedschaft gründet also

auf den Merkmalen 

• Taufe , 

• Bekenntnis und 

• W ohnsitz. 

Alle Kirchenmitglieder sind gleichzeitig Mitg lieder einer Kirchengemeinde, der EKHN und der Evange-

lischen Kirche in Deutschland (§§ 2 Abs. 3, 22 KGO). Außer den Bestimmungen der KGO ist noch das

Kirchenmitgliedschaftsgesetz der EKD  (KM G.E KD)  einsc hlägig . Dor t finde n sich  Reg elung en üb er die

Begrü ndung , Veränd erung u nd Bee ndigung  von Kirch enm itgliedscha ft.

W er getauft ist und keiner Kirche oder Religionsgem einschaft angehört, kann Mitglied der evangelischen

Kirche werd en. F ür Pe rson en m it Wohnsitz im Gebiet der EKHN gilt § 4 KGO , wonac h der Kirc heneintritt

aufgrund eines  Ges präc hes  mit e iner P farre rin oder ein em Pfa rrer bzw. einer oder einem von der

Kirchenleitung hierfür Bevollm ächtigten e rfolgen k ann.  Dab ei ka nn au ch sogleic h erk lärt we rden , daß  die

Mitgliedschaft zu einer a nde ren K irche ngeme inde b egrü nde t werd en so ll (vgl. 2 .). Fü r Per sonen m it

W ohnsitz  außerhalb der EKHN aber innerhalb der EKD gilt § 7a KMG.EKD, wonach in besonderen

Wiedereintrittsstellen die Kirchenmitgliedschaft bei der Wohnsitzgemeinde begründet werden kann.

2. Umgemeindungen

Jedes Gemeindeglied kann durch Abmeldung und Anmeldung die Zugehörigkeit zu einer anderen

Kirchengemeinde innerhalb der EKHN begründen, wenn nicht d ie aufnehmende Kirchengemeinde

widerspricht (§ 16 KGO ).

Für die Umgemeindung zu Kirchengemeinden anderer Landeskirchen bedarf es einer besonderen

Vereinbarung mit der anderen Landeskirche. Die EKHN hat mit allen Nachbarkirchen außer der

Evangelisch-lutherischen Kirch e Bayerns  solch e Ver einba rung en ge sch lossen. V orau sse tzung  für die

Umgem eindung ist immer, daß die Lage der W ohnsitzes  eine r ege lmä ßige  Teilnahme am Gemeindele-

ben zuläß t. Das  jewe ils zu be ach tend e Ve rfah ren is t in den Vereinbarungen g eregelt. Grundsätzlich wird

die Kirchensteuer weiterhin am Wohnsitz erhoben.
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3. Dim issoriale

Die Gemeindezugehörigke it entscheidet auch grundsätzlich darüber, welche Pfarrerinnen und Pfarrer für

Amtshandlungen an den Gemeindegliedern zuständig sind. Außer in Fällen der Lebensgefahr ist darum

die Erlau bnis  der zu stän digen Pfarrperson (Dimissoriale) erforderlich, wenn eine Amtshandlung durch

eine andere Pfarrerin oder einen anderen Pfarrer vorgenommen werden soll (§ 17 KGO). Das

Dim isso riale  muß erteilt werden, wenn die Amtshandlung nicht im W iderspruch zur Ordnung der Kirche

und Kirchengemeinde stehen würde.

Um Amtshandlungen nachvollziehbar zu dokumentieren, sieht die Kirchbuchordnung (KBO) vor, daß bei

jeder Amtshandlung, die nicht in der Wohnsitzgemeinde vorgenommen wird, Mitteilungen zu machen

sind, auf d eren G rundlag e eine Ein tragung  auch im  Kirchbu ch der W ohnsitzk ircheng eme inde erfo lgt. 

4. Verlust

Die Kirchenmitgliedschaft kann in ihren rechtlichen Wirkungen - unabhängig vom Fortbestand der Tau fe

- durch Erklärung des Kirchenm itgliedes beendet werden. Hierfür gelten die staatlichen Rechtsvor-

schriften der Kirchenaustrittsgesetze. Aufgrund der negativen Religionsfreiheit (Art. 4 GG) muß der Staat

gewährleisten, daß sich jeder von seinen rechtlichen Bindungen an eine Kirche oder Religionsgemein-

schaft lösen kann. Darum muß er auch ein rechtliches Verfahren für den Kirchena ustritt vorse hen. In

Hessen geschieht dies durch Erklärung beim Amtsgericht, in Rheinland-Pfalz sind die Standesämter

zuständig.

Wenn  ein Gemeindeglied offensichtlich und beharrlich das Evangelium bekäm pft, kann der Dekanats-

synodalvorstand auf Antrag des Kirchenvorstandes feststellen, daß es sich von der Gemeinschaft der

Kirche gesch ieden ha t. In diesem Falle können die Rechte als Kirchengemeindeglied nicht in Anspruch

genom men  werden  (§ 8 KG O). Die p raktisch e Bede utung die ser Vor schrift dü rfte gering  sein. 

IV. Der Kirchenvorstand

Der Kirchenvorstand leitet die Gemeinde rechtlich und geistlich. Er ist das Vertretungsorgan der Kirchen-

gemeinde un d ist für das ganze Gem eindeleben verantwortlich (Art. 6-7 KO).

1. Zusammensetzung

Der Kirchenvorstand b esteht au s (a) gew ählten, (b) b erufen en und  ( c) gebo renen M itgliedern (A rt. 5

Abs. 1 KO, § 30 Ab s. 1 KGO).

a. gewählte Mitglieder

Nach den Vorschriften der Kirchengemeindewahlordnung sind abhängig von der Größe der Kirchen-

gemeinde zwischen sechs  und 16 Gem eindeglieder in den Kirchenvorstand zu wählen (§ 9 KG W O).

Diese Wahl findet alle sechs Jahre statt und ist die Grundlage für die weiteren Wahlen in die Dekanats-

synode u nd die Kirc hensyno de. 
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Aktiv wahlberechtigt sind alle getauften und konfirmierten Gemeindeglieder, die am Wahltag das 14.

Lebensjahr vollendet haben. Nicht wahlberechtigt sind Menschen, die unter Betreuung stehen oder

denen  das W ahlrech t aberka nnt word en ist (§ 2 K GW O). 

Passiv wahlberechtigt (wählbar) sind die aktiv wahlberechtigten Gemeindeglieder, die das 18. Lebensjahr

vollendet haben und nicht bestimmten Ausschlußtatbeständen unterfallen (§ 5 KGWO ). Bei den Aus-

schlußtatbeständen ist danach zu unterscheiden, ob diese absolut gelten (§ 5 Abs. 2 KGWO) oder durch

Ausnahmegenehmigung des Dekanatssynodalvorstand überwunden werden können (relativer Aus-

schlußgrund, § 5 Abs. 3 - 5 KGW O). Durch die Ausschlußtatbestände sollen typischerweise auftretende

Interessenkollisionen vermieden werden. Ist bei den absoluten Ausschlußgründen immer von einer

solchen Kollision auszugehen, komm t es bei den relativen Ausschlußgründen auf eine konkrete Be-

wertung im Einzelfall an.

b. berufene Mitglieder

Nach Ablauf eines halben Jahres vom Beginn der Amtszeit eines Kirchenvorstandes kann dieser

unabhängig  von der K andidate nliste Beru fungen  vornehm en, um  beispielsw eise bes timm te Kompeten-

zen in sein en K reis e inzub inden . Abh äng ig von der Gemeindegröße sind bis zu vier Berufungen möglich

(§ 23 KGWO ). Die berufenen Mitglieder müssen die Voraussetzungen für die Wählbarkeit erfüllen.

Nach der Berufung gibt es praktisch keinen Unterschied mehr zwischen gewählten und berufenen

Mitgliedern. So müssen bei Ausscheiden von gewählten oder berufenen Mitgliedern nur dann Ergän-

zungswahlen vorgenommen werd en, w enn  dadurch  die gesetzliche Zahl der Kirchenvorsteherinnen und

Kirchenvorsteher, die sich aus § 9 Abs. 1 und 2 KGWO  ergibt, unterschritten wird.

c. geborene Mitglieder

Ohne Wahl oder Berufung, sondern ausschließlich aufgrund ihrer Amtsstellung gehö ren dem K irchenvor-

stand außerdem die Pfarrerinnen und Pfarrer, die eine Pfarrstelle in der Gemeinde innehaben oder

verwalten, sowie bestimmte weitere Pfarrpersonen, die für eine gewisse Dauer in der Kirchengemeinde

tätig  sind, dem Kirchenvorstand an (§ 30 Abs. 1 KGO). Pfarrerinnen und Pfarrer in pfarramtlich verbun-

denen Gem einde gehören dem  Kirchenvorstand jeder dieser Gem einde an (§ 30 Abs. 2 KG O).

Außerdem können dem Kirchenvorstand übergemeindliche Pfarrerinnen und Pfarrer angehören, wenn

sich deren Dienst überwiegend innerhalb des Bereichs einer Kirchengemeinde abspielt. Dies bedarf

einer Ausnahmeregelung durch die Kirchenleitung (§ 30 Abs. 3 KGO). Nach § 30  Abs. 4  KGO können

außerdem Pfarrerin nen un d Pfarre r aus be nachb arten Kirc henge mein den Sitz  und Stimme im Kirchen-

vorstand aufgrund einer gemeinsamen Pfarrdienstordnung nach § 12 Abs. 4 KGO habe n. Da durc h soll

gewährleistet sein, daß alle, die wesentlich in der Gemeinde als Pfarrer(in) Verantwortung tragen, an den

Entsch eidungs prozess en beteiligt sin d. 
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Für die Beschlußfähigkeit des Kirchenvorstandes kommt es auf die Anwesenheit der geborenen

Mitglieder nicht an (§ 38 Abs. 1 KGO ).

 

2. Verlust des Amtes

Ein gewähltes oder berufenes Mitglied des Kirchenvorstandes verliert dieses Amt, wenn die Vora usset-

zungen für die W ählbark eit wegfa llen (§ 50 A bs. 1lit. a KGO). Dies kann insbesondere durch Wegzug

aus der Gemeinde geschehen, wenn nicht gleichzeitig ein Antrag auf Umgemeindung nach § 16 KGO

ges tellt wird. Bei den Voraussetzungen der Wählbarkeit nach § 5 KGWO ist nach absolute n und relativen

Ausschlußgründen zu unterscheiden. Tritt ein absolu ter Ausschlußgrund ein, verliert das Kirchenvor-

standsmitglied unmittelbar sein Amt. Bei relativen Ausschlußgründen muß für den Fortbestand des

Amtes eine Ausnahmegenehmigung des Dekanatssynoda lvorstand es einge holt werde n (§ 5 Ab s. 5

KGW O analog).

Einem Kirchenvorstandsmitglied kann das Amt auch wegen eines groben Verstoßes gegen seine

Pflichten als Kirchenvorstandsm itglied aberkannt werden. Die Pflichten von Mitgliedern des Kirchenvor-

standes ergeben sich aus einer Gesamtschau von Art. 6-9 KO, §§ 25 ff. KGO und § 1 KGW O. Danach

sind von einem Mitglied des Kirchenvorstandes ein Mindestmaß an Kooperationsbereitschaft, Loyalität

und Konstruktivität der Mitarbeit, sowie W ahrung der Ve rtraulichk eit, Teilnahm e an den  Dienste n, zu

denen sich die Mitglieder des Kirchenvorstandes verpflichtet haben. Bei der Beurteilung, ob diese

Pflichten erfüllt sind, steht den entscheidenden kirchlichen Stellen ein Beurteilungsspielraum zu.

Die  Feststellung des Verlustes hat der Dekanatssynodalvorstand nach Anhörung der Betroffenen und

des Kirchenvorstandes zu treffen (§ 50 Abs. 2 KGO). Gegen seine Entscheidung kann innerhalb von

zwei Wochen Beschwerde bei der Kirchenleitung eingelegt werden.

V. Vorsitz

1. Wa hl 

Der Kirchenvorstand wählt innerhalb von zwei Monaten nach Be ginn seiner Amtszeit für zwei Jahre eine

Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und be stimmt die Stellvertretung (§ 32 Abs. 1KG O).

Die  Kirchengemeindeordnung ist so angelegt, daß in erster Linie gewählte oder b erufen e Mitgliede r zu

Vorsitzenden gewählt w erde n solle n. W enn  eine s olche  W ahl nic ht zus tand eko mm t, ist ein e Pfarrerin

oder ein Pfarre r zu wählen. Diese können sich der Wahl für Vorsitz oder stellvertretenden Vorsitz nicht

entziehen (Art. 17 Abs. 2 KO).

Der stellvertretende Vorsitz soll in der Regel von einer Pfarrerin oder einem Pfarrer wahrgenommen

werden, es sei denn, diese wurden schon für den Vorsitz gewählt. Dann ist ein gewähltes oder berufenes

Mitglied  für den stellve rtreten den V orsitz zu w ählen .  
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§§ 33, 34 KGO regeln, daß der (stellvertretende) Vorsitz einer Pfarrperson bei einer Verhinderung von

mehr als zwei Monaten bei Stellenteilung durch die andere Pf arrperso n, in an dere n Fä llen du rch d ie

beauftragte Vertretung im Pfarramt übernommen wird.

Die  oder de r Vorsitzen de ist m it eine Meh rheit von zwei D ritteln der Mitglieder (nicht lediglich der

Anwesende n) von diesem A mt abrufbar (§ 32 A bs. 6 KGO).  Solange keine neue Wahl  stattfindet, muß

die Stellvertretung die Aufgaben des Vorsitzes übernehmen.

Für die W ahl gelten die Bestimmun gen von § 38 Abs. 5 KG O (s.u.).

2. Aufgaben

Die oder der Vorsitzende hat folgende Aufgaben:

• Führung der laufenden Geschäfte der kirchengemeindlichen Verwaltung,

• Vorbereitung und Leitung der Kirchenvors tandssitzungen (s.u.),

• Ums etzung der Beschlüsse (s.u.).

Zu den Aufgaben der laufenden Verwaltung gehören insbesondere die Erledigung von Schriftverkehr,

Anschaffungen bis zu einem  gewiss en W ert  im Rahmen des Haushaltsplanes, Rep räse ntationsp flichten,

W ahrneh mun g der laufe nden D ienstauf sicht, Füh ren von D ienst- und  Mitarbeite rgespr ächen . 

VI. Die Kirchenvorstandssitzung

1. Einladung

Kirchenvorstandssitzungen sollen mindestens alle zwei Monate stattfinden. Wenn mindestens ein Drittel

der Mitglieder unter Angabe des Zweckes dies beantragen, muß auch zwischenzeitlich eine Sitzung

einberufen werden (§ 36 Abs. 1, 3 KGO).  Die Einladung muß mit Tagesordnung mindestens eine

Woche vor  der Sitzung erfolgen (§ 36 Abs. 2 KGO). Für die Frist ist entscheidend, wann die Einladung

bei den Mitgliedern angekommen ist und zur Kenntnis genommen werden konnte. Die Frist kann

unterschritten werden , wenn eine Sache besonders dringlich ist; dann darf aber auch nur über diese

Angelegenheit beraten und beschlossen werden.

2. Tagesordnung

Auf die Tagesordnung muß alles gesetzt werden, wofür ein Kirchenvorstandsbeschluß erforderlich ist

oder was sonst der Er örter ung  beda rf. G rund sätzlic h ka nn die  oder  der V orsitzende hier bei nach

Zweckmäßigkeit entscheiden, wann ein Thema behandelt werden soll. Anträge, die von einem Viertel der

Mitglieder spätes tens vier T age vor  der Sitzung  schriftl ich eingereicht werden, müssen auf die Tages-

ordnung gesetzt werden (§ 36 Abs. 4 KGO). Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung stehen,

können behan delt werde n, wenn  die Meh rheit der A nwese nden zu stimm t. Ein Beschluß kann nur gefaßt

werden, wenn alle Anwesenden zustimmen, daß hierüber abgestimmt wird; für die Abstimmung in der

Sache gelten die allgemeinen R egeln (s.u.) (§ 36 Abs. 5 KGO ).
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3. Sitzungsleitung

Der oder  dem  Vors itzend en ob liegt auch  die Sit zungsleitung (§ 35 KGO). Dazu gehören der Aufruf der

Tagesordnungspunkte, das F ühren  einer R edne rliste und Erteilen des Wortes, Einhaltung der Ordnung

in der Sitzung und die Regelung der Protokollführung. Die oder der Vorsitzende übt während der Sitzung

auch das Hausrecht aus.

4. Beschlüsse

a. Besc hlußfä higke it

Der Kirchenvorstand ist beschlußfähig, wenn die Mehrheit der gewählten und berufenen Mitglieder

anwesend ist (§ 38 A bs. 1  KGO ). Auf  Pfar rer(in nen)  kom mt e s also  hierb ei nich t an. D adurch s oll

gewährleistet werden, daß nicht durch ungewöhnliche Konstellationen Beschlüsse zustandekommen, die

fast nur von den Pfarrer(innen) getragen werden.

W ar ein Kir chenvor stan d in zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen nicht beschlußfähig, so kann zu einer

dritten Sitzun g eing elade n we rden , in der e r auf  jeden Fa ll besc hluß fähig  ist. Die s se tzt vora us, daß m it

der selben Tagesord nung wie zur zweiten Sitzungen eingeladen und dabei ausdrücklich darauf hingewie-

sen wird, d aß u nabhängig vo n der  Zah l der A nwe send en Beschlußfäh igkeit geg eben ist (§  38 Abs . 2

KGO).

b. Beschlußfassung

Ein Beschluß ist gefaßt, wenn die Mehrheit der Anwesenden zustimm t (§ 38 Abs. 4 KGO). Die Ja-

Stimmen müssen also mehr als die Hälfte sein. Dies führt dazu, daß Enthaltungen wie Nein-Stimmen

wirken. Dadu rch ist gew ährleistet,  daß ein Beschluß nicht ohne die Zustimmung der m eisten Anwesen-

den gefaßt werden kann. Bei weitgehender Unentschlossenheit soll eine Entscheidung nicht zustande

komm en.

In aller Regel wird offen abgestimmt. Es kann aber auch geheim mit Stimmzetteln abgestimmt werden.

Dies muß  geschehen, wen n ein Mitglied des Kirchenvorstandes dies verlangt (§ 38 Abs. 4 K GO).

Ein vorherige  Stimm abgab e durch  Hinterlege n eines S timm zettels ode r Beauf tragung eines anderen

Kirchenvorstandsmitgliedes ist nicht m öglich. §  38 Abs. 1, 4 und 5 KGO stellt auf die Stimmen der

“Anwesenden” ab. Denn die Abstimmung erfolgt aufgrund der mündlichen Aussprache und Beratung, die

bei jedem Beteiligten zu einem Sinneswandel führen kann.

W er selbst oder durch Angehörige durch einen Beschluß betroffen ist, darf nicht an der Beratung und

Abstimmung teilnehmen (§ 42 KGO). Die Betroffenheit setzt voraus, daß es um eigene, persönliche

Rechtspositionen geht. Eine Betroffenheit, die sich allein aus der funktionalen Stellung innerhalb des

Kirchenvorstandes oder der Kirchengemeinde ergibt, führt nicht zum Ausschluß von der Beratung und

Beschlußfassung.
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c. Wahlen

Neben Entscheidungen zu Sachfragen hat der Kirchenvorstand auch Wahlen durchzuführen, um

bestimmte Funktionen (Vorsitz, Dekanatssynodale ...) zu besetzen. W ahlen  sind im me r geh eim  durc h-

zuführen. Im ers ten und zw eiten Wahlgang muß die absolute Mehrheit erreicht werden. Im dritten

Wahlgang genügt die relative Mehrheit; dabei müssen aber mindestens mehr Stimmen als die Hälfte der

für die Beschlußfähigkeit erforderlichen Stimmen erreicht werden. Es besteht also ein doppeltes Mehr-

heitserfordernis. Einerse its wird auf das Verhältnis der abgegebenen Stimmen der Anwesenden geach-

tet, andere rseits unab hängig vo n der  Anw esenhe it auf die Zahl der gewählten und berufenen Mitglieder

(§ 38 Abs . 5 KG O). D urch  diese s Ve rfah ren s oll eine rseits  gewährle istet w erde n, daß erf orde rliche

Wahlen auf jeden Fall zu einem Ergebn is geführt werden können , andererseits  aber  niem and  gewählt

wird, der n icht ein Min destm aß an R ückh alt innerhalb  des Kirc henvor stande s hat. 

Für Pfarrwahlen gilt ausdrücklich das Pfarrstellengesetz, das spezielle Regelungen für die Beschluß-

fähigke it und erfor derliche M ehrheiten  vorsieht. 

5. Proto koll

Die Kirchengemeindeordnung schreibt vor, daß die Beschlüsse des Kirchenvorstandes in einem

Protoko ll festzuhalten sind (§ 39). Die notwendigen Angaben für das Protokoll ergeben sich aus § 39

Abs. 2 und 3 KGO. Dieses Protokoll ist während der Sitzung zu erstellen, am Schluß zu verlesen und von

der oder dem Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern des Kirchenvorstandes zu unterschreiben.

Wenn  das P rotok oll nich t in eine m P rotok ollbuc h gef ührt w ird, sind die Seiten gesondert aufzubewahren.

Diese Sam mlu ng ist mit fortlaufenden Blattzahlen zu versehen und soll von Zeit zu Zeit gebunden

werden.

Wenn  der K irche nvor stan d ein V erlau fspr otok oll füh ren w ill, kan n dies  mit d em  Beschlußpro toko ll

geschehen, es m uß aber in  der S itzung  erste llt werd en. E s ist auch  mö glich,  das V erlau fspr otok oll

zusätzlich zu erstellen und zu  einem späteren Zeitpunkt zu genehmigen. Das Beschlußprotokoll nach §

39 Abs . 1, 2 K GO  ist au f jede n Fa ll in der Sitzung zu erstellen, damit es in der Zeit bis zur nächsten

Sitzung H andlung sgrund lage für die  Um setzung  der Bes chlüss e sein k ann. 

VII. Kirchenvorstandsbeschlüsse

1. Genehmigungserfordernisse

Die vom Kirchenvorstand gefaßten Beschlüsse (s.o.) sind von der oder dem Vorsitzenden umzusetzen.

Dies kann zunächst bedeuten, daß erf orde rliche  Gen ehm igung en ein geholt we rden . § 29  KGO  enthält

neben anderen Vorschriften eine Reihe von Genehmigungsvorbehalten, die u.a. dazu dienen, daß

weitreichende Entscheidungen (Anstellung von Personal, Grundstücksgeschäfte ...) nicht ohne Beratung

und Kon trolle  durch die genehmigende Stelle getroffen werden. Zuständig ist in der Regel die Kirchenver-

waltung; die Kirchenleitung kann aber aufgrund von § 26 Abs. 2  RVG  diese  Aufg aben auf  die R egion al-

verwaltungen übertragen.
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2. Erklärungen im Rechtsverkehr

Für die Um setzung vieler B eschlüsse s ind de r Abs chluß von  Vertr ägen ode r and ere E rklär ungen im

Rechtsverkehr erforderlich. Für diese Erklärungen gilt das Vier-Augen-Prinzip. Es müssen immer zwei

Mitglieder des Kirchenvorstandes b eteiligt sein, darunter wenigstens die oder der Vors itzend e ode r die

Stellvertretu ng (§ 47  KGO ). 

3. Einsprüche

Gegen die Besc hlüsse d es Kirch envors tandes steht den Betroffenen der Einspruch an den Dekanatssyn-

odalvorstand und gegen dess en Entscheidung die Bes chwerde an die Kirchenleitung zu (§ 44 KGO).

Nach der Entscheidung der Kirchenleitung steht schließlich noch der Weg zum  Kirchlichen Verfassungs-

und Ve rwaltung sgerich t offen. 

Die  Rec htsm ittel se tzen vorau s, daß ind ividue lle Re chts pos itionen kirc hen rech tlicher Art möglicherweise

verletzt worden sind. Der Rechtsmittelführende muß sich also auf eine kirchenrechtliche Norm beziehen

können, die au ch zu m In halt hat, da ß ihm  in diese m F all eine bestimmte eigene persönliche Rechts-

position eingeräu mt wird . Bloße Interessen, emotionale Einstellungen oder sonstige Motive kommen

nicht in Betracht.  So dienen die Vorschriften der Kirchlichen Haushaltsordnung beispielsweise dem

Schutz  des kirchlichen Vermöge ns, nicht aber den Interessen der G emeindeglieder; die Vorschrift  über

das aktive Wahlrecht  räumt den Kirchenmitglieder hingegen ein e bes timm te Re chts pos ition e in, die

durch einen Ausschluß von der Wahl verletzt werden kann. Diese Voraussetzung für die  Zulässigkeit

eines Einspruches ist gewissermaßen das Spiegelbild zu den Gründen, warum jemand von einer

Entscheidung ausg eschlossen sein ka nn (§ 42, s.o.).

VIII. Ausschüsse

Nach § 40 KGO kann der Kirchenvorstand Arbeitsausschüsse für sachlich oder örtlich abgeg renzte

Aufgaben bestellen. Er bestimmt dabei über die Zusammensetzung, den Vorsitz und die Arbeitsweise.

In den Ausschüssen können auch Gemeindeglieder mitarbeiten, die nicht Mitglied des Kirchenvor-

standes sind. Die Ausschüsse haben die Aufgabe, die Arbeit des Kirchenvorstandes zu unterstützen und

seine Ents che idung en vo rzube reiten . Sie sind an die Weisungen des Kirchenvorstandes gebunden.

Bevor über eine Angelegenheiten, die einem Ausschuß anvertraut worden sind, entschieden wird, muß

der Kirchenvorstand ihn anhören. Er ist aber an ein Votum des Ausschusses nicht gebunden.

IX. Mita rbeiterk reis

Der Mitarbeiterkreis besteht aus den Mitgliedern des Kirchenvorstandes, den haupt- und nebenberuflich

Mitarbeitenden, sowie allen Gemeindegliedern, die ehrenamtlich besondere Dienste in der Kirchen-

gemeinde verseh en (Art. 10  Abs. 2  KO). Die Zusammensetzung wird vom  Kirch envo rstan d fes tges tellt

(§ 53 Abs. 1 KGO). Den Vorsitz führt die oder der Vorsitzende des Kirchenvorstande s, der stellver-

tretende Vorsitz wird du rch d en M itarbe iterk reis b estim mt. E inm al jäh rlich is t der M itarbe iterk reis

einzuberufen und kann Wünsche und  Anträge  an den K irchenvo rstand ric hten (§ 5 3 Abs. 3  KGO , Art. 10

Abs. 3 K O).  
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X. Gruppen und Einrichtungen

Das Leben einer Kirchengemeinde spielt sich außer im Gottesdienst vielfältig in Gruppen und Ein-

richtungen der Kirchengemeinde ab. Für alle dies e Tä tigke itsfeld er trä gt de r Kirc henvors tand  die

Verantwortung und hat letztlich  die Entsc heidung skom petenz.  So kann er entscheiden, welche Gruppen

und Angebo te es  in der  Kirch engem einde  gebe n soll.  Anderen Gruppen können aufgrund einer Verein-

barung Gemeinderäume zur Verfügung gestellt werden. Wegen der Folgen für Haftung und Versiche-

rung ist es wichtig, daß der Kirchenvorstand klar entscheidet, welche Gruppen zur Kirchengemeinde und

damit zu seinem Verantwortungsbereich gehören.

Einrichtungen der Kirchengemeinde bestehen in der Regel als unselbständige Einrichtungen. So sind

kirchliche Kindergärten in der Regel unselbständig, d.h. der Kirchenvorstand hat hier Entscheidungen

über Pers ona leinst ellung, -kündigung, Vertragsbeziehungen mit Eltern etc. zu treffen. Die Wahrnehmung

der Dienstaufsicht kann zwar teilweise auf die Leiterin oder den Leiter einer Einrichtung übertragen

werden; in der Letztverantwortung bleibt sie aber beim Kirchenvorstand.

In manchen Fällen empfiehlt es sich, Gemeindesatzungen zu erlassen, um Einrichtungen auch rechtlich

zu ordne n. (s.u.)

Eine Kirchengemeinde kann auch selbständige Einrichtungen in Formen des Privatrechts schaffen. Dies

ist in jedem Fall genehmigungsbedürftig und setzt die Klärung vielfältiger Einzelfragen voraus.

XI. Gemeindeversammlung (Art. 11 KO, § 54 KGO)

Wenigstens einm al im  Jahr soll eine Gemeindeversammlung einberufen w erden, a uf der de n Kirche nmit-

gliedern über die Arbeit des Kirchenvorstandes zu berichten ist. Dieser ist für die Einberufung und

Leitung verantwortlich. Der Kirchenvorstand muß eine Gemeindeversammlung einberufen, wenn

mind estens  30 Ge mein degliede r dies dur ch Un terschrifte nliste unter A ngabe  von Gr ünden  verlange n. 

Aus der Gemeindeversammlungen können Anträge gestellt und Anregungen gegeben werden. Der

Kirchenvorstand muß sich damit auseinandersetzen und bei der nächsten Gemeindeversammlung über

seine Entscheidungen berichten. Die Gemeindeversammlung kann dem Kirchenvorstand aber keine

verbindlichen Vorg aben m achen. D ie Ge me indev ersa mm lung is t kein  Org an de r Kirc hengem einde . Sie

hat neben dem Kirchenvorstand keine Entscheidungs- oder Vertretungsbefugnis.

XI. Satzungen, Arbeitsgemeinschaften, Verbände

Durch das Recht der EKHN sind die im Wesentlichen notwendigen Arbeitsstrukturen für Kirchen-

gemeinden geregelt. Dies schließt aber nicht aus, daß weitere Strukturen erforderlich sind, um k irchliche

Arbe it zu gestalten. Diese können durch Erlaß von Satzungen geschaffen werden. Durch Satzungen

könn en eigen e Ange legenhe iten auf rec htlich verbind liche W eise gere gelt werde n.  

So bietet § 55 K GO f ür die inner gem eindliche S phäre d ie Möglich keit, Kirche ngem eindesa tzungen  zu
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erlassen. Sie sind vom Kirchenvorstand zu beschließen, der Kirchengemeinde zur Einsic htnahme

offenzulegen und bedürfen der Genehmigung durch die Kirchenverwaltung. Beispiele sind Kindergarten-

und Friedhofssatzungen oder Satzungen für rechtlich unselbständige Förderkreise.

Das Verbandsgesetz eröffnet darüber h inaus  die M öglich keit, A rbeits gem einscha ften o der V erbä nde  mit

anderen Kirchengemeinden oder Dekanaten zu bilden, um gemeinsame Aufgaben durch  gemeinsame

Organe wahrzunehmen. Für die dabei erforderlichen Satzungen ist ein vergleichsweise aufwendiger

Genehm igungs- und Anerke nnungsweg vo rgesehen (vgl. §§ 10, 22 VerbG ).

XII. Aufsicht

Der Kirchenvorstand hat einen großen Aufgaben- und Verantwortungsbereich. Innerhalb des rechtlich

vorgegebenen Rahmens hat er zudem eine große Entscheidungsfreiheit. Um jedoch zu gewährleisten,

daß der vorgegebene Rahmen eingehalten wird, untersteht der Kirchenvorstand der Aufsicht des

Deka natssyno dalvorsta ndes (A rt. 25 lit. c KO) u nd der K irchenleitun g (Art. 48 A bs. 2 lit. c KO ). 

Aufsicht wird zunächst begleitend und unterstützend verstanden. Dies wird in § 29 Abs. 4 KGO deutlich,

wonach auch, wenn keine Genehmigung vorgeschrieben ist, die Beratung und Hilfe der Kirchenver-

waltung in Anspruch genommen werden soll. Der Dekanatssynodalvorstand hat außerdem nach § 27

Abs. 1 DSO wichtige Un terstützungsaufgaben für Kirchenvorständ e: Information, Beratung, Vermittlung.

Außerdem hat er das  Rech t, an den S itzungen d es Kirch envors tandes  mit bera tender S timm e teil-

zunehmen  (§ 27 Abs. 2 DSO ).

In §§ 45 f. KGO werden darüber hinaus Eingriffsmöglichkeiten für den Dekanatssynodalvorstand und die

Kirchenleitung gerege lt. Nach § 45 KGO sind Beschlüsse, die möglicherweise das Recht verletzen oder

erheblichen Schaden verursa chen, de r Kirc hen leitung  vorzu legen . Nac h § 46  Abs . 1 KG O kann  die

Kirchenleitung ans telle des Kirchenvorstandes vermögensrechtliche Ansprüche geltend m achen. Andere

Rech te können durch die Kirchenleitung bei Zustimmung des Dekanatssynodalvorstandes geltend

gemacht werden (Abs. 2). Und schließlich kann der Dekanatssynodalvorstand Beauftragte bestellen,

wenn sich ein Kirchenvorstand trotz Abmahnung durch die Kirchenverwaltung weigert, seinen Aufgaben

nachzukom men (Abs . 3).

XIII. Schluß

Das Kirchengemeinderecht schafft d ie Voraussetzungen und die Gewähr für die Ordnung und rechtliche

Han dlung sfäh igke it der Kirchengemeinden. Durch die verbindliche Festlegung von Aufgaben, Verfahren

und Kooperationsformen schafft es einen Rahmen , innerhalb dessen die verschiedenen A kteure

miteina nder an  der Ge staltung d es kirch lichen Le bens in d er Gem einde arb eiten kö nnen. 


